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Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG, mit der bisherige Vereinbarungen  

über den Ausbau ganztägiger Schulformen geändert werden 

 

 

[Landtagsdirektion: L-2012-124158/9-XXVII, 

miterledigt Beilage 1197/2014] 

 

 

I. Anlass und Inhalt der Vereinbarung 

 

1. 2011 wurde zwischen Bund und Ländern eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den 

Ausbau der ganztägigen Schulform abgeschlossen (BGBl. I Nr. 115/2011). 

  

 2013 wurde diese Vereinbarung durch eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den 

weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, BGBl. I Nr. 192/2013, geändert bzw. ergänzt und 

die Geltungsdauer bis zum Ende des Schuljahres 2018/19 verlängert. 

  

 Beide Vereinbarungen sind durch das gemeinsame Bestreben des Bundes und der Länder 

getragen, die Betreuungsquote der Schülerinnen und Schüler an ganztägigen Schulformen 

bis zum Schuljahr 2018/19 zu erhöhen.  

 

 Die vom Bund zur Verfügung gestellte Anschubfinanzierung bis zu den Abrechnungsjahren 

2011 und 2012 wurde von einem Teil der Länder nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. 

Hinsichtlich dieser nicht ausgeschöpften Beträge erfolgt eine Verschiebung der für die Jahre 

2014 und 2015 vorgesehenen Auszahlungen in die Jahre 2017 und 2018. Die Gesamthöhe 

des vom Bund den Ländern zur Verfügung gestellten Betrags bleibt gleich. 

 

2. Die vorliegende Vereinbarung wurde von den Vertragspartnern unter dem Vorbehalt der 

Erfüllung der landesverfassungsrechtlichen Erfordernisse unterzeichnet.  

 

3. Die Erläuterungen zur Vereinbarung sind aus der Subbeilage 2 ersichtlich. 
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II. Finanzielle Auswirkungen auf die Gebietskörperschaften 

 

Durch diese Vereinbarung werden (voraussichtlich) weder dem Land noch den Gemeinden (oder 

dem Bund) gegenüber der derzeitigen Rechtslage (nennenswerte) Mehrkosten erwachsen. 

 

 

III. Finanzielle Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger und auf Unternehmen 

 

Die in diesem Landesgesetz enthaltenen Regelungen bringen keinerlei finanzielle Belastungen für 

die Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen und für Wirtschaftstreibende im Besonderen mit sich. 

 

 

IV. Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

 

Diesem Landesgesetz stehen - soweit ersichtlich - keine zwingenden EU-Rechtsvorschriften 

(unionsrechtlichen Vorschriften) entgegen. 

 

 

V. Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf 

Frauen und Männer 

 

Die in diesem Landesgesetz enthaltenen Regelungen haben - soweit ersichtlich - weder direkt 

noch indirekt unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, 

insbesondere auf Frauen und Männer. 

 

 

VI. Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit 

 

Die in diesem Landesgesetz enthaltenen Regelungen weisen keinerlei umweltpolitische Relevanz 

auf. 

 

 

VII. Genehmigungspflicht 

 

Da der Inhalt der vorliegenden Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG auf eine Bindung des 

Oö. Landtags ausgerichtet ist, bedarf sie gemäß Art. 56 Abs. 4 Oö. L-VG der Genehmigung durch 

den Oö. Landtag. 
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Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport beantragt, der Oö. Landtag möge den 

Abschluss der aus der Subbeilage 1 ersichtlichen "Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG, 

mit der bisherige Vereinbarungen über den Ausbau ganztägiger Schulformen geändert 

werden" gemäß Art. 56 Abs. 4 Oö. L-VG mit der aus der Subbeilage 2 ersichtlichen 

Begründung genehmigen. 

 

2 Subbeilagen 

 

Linz, am 23. Oktober 2014 

 

 

Gattringer Dipl.-Päd. Astleitner 

1. Obmann-Stv. Berichterstatterin 

 

 


